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Erläuterungen zur Abstimmung

Mit der Annahme des vorliegenden Berichts durch 491 : 5 : 21 Stimmen hat das Parlament eine große Anzahl von Änderungsanträgen zum Kommissionsvorschlag angenommen. In Anbetracht der Prämisse, dass Lebensmittelsicherheit das primäre Anliegen der Behörde sein sollte, haben die Abgeordneten fast einstimmig einen Änderungsantrag angenommen, der aus der "Europäischen Lebensmittelbehörde" die "Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde" macht. Im Parlament ist man auch der Ansicht, dass die Lebensmittelbehörde in der Lage sein sollte, die gesamte Lebensmittelkette zu überwachen, darin inbegriffen Zusätze, die in der Landwirtschaft verwendet werden, beispielsweise in Futtermitteln. 

Die Abgeordneten wollen dem Kommissionsvorschlag hinzufügen, dass das neue Gesetz auch Lebensmittel und Tierfutter einschließen soll, die aus Drittländern importiert wurden. So sollte beispielsweise im Interesse des Verbraucherschutzes das Vorsorgeprinzip nicht nur für Güter gelten, die innerhalb der EU produziert werden, sondern auch für Lebensmittel- und Futtermittelimporte aus Drittländern. Ein weiterer Änderungsantrag fasst das Exportverbot für riskante, nicht den Qualitätsstandards entsprechende, Lebensmittel und Tierfuttermittel in Drittländer noch enger.

Im Licht der jüngsten Lebensmittelsicherheitsskandale sollen illegale Praktiken gemeldet werden, die den Verbraucherschutz gefährden könnten. Angestellte und internationale Inspektoren sollten deshalb die Gewissheit bekommen, dass, wenn sie dieser Pflicht nachkommen, ihre eigene Stellung nicht gefährdet ist.

Die Abgeordneten kamen auch darin überein, dass Lebensmittelhygiene eine der zwei grundlegenden Voraussetzungen für Lebensmittel (ergänzend zur Sicherheit) sein muss und deshalb eine der wichtigsten Aufgaben der Behörde sein sollte. Die Verarbeitung sollte als Teil der Lebensmittelkette angesehen werden und die Richtlinie sollte deshalb auch Lebensmittelzusätze abdecken.

Obwohl die gesamte Lebensmittelkette "vom Bauernhof zum Esstisch" vom neuen Rechtsrahmen abgedeckt werden sollte, wurde von der Kommission kein spezifischer Artikel vorgesehen, der die Verantwortlichkeiten der Bauern spezifiziert. Die Abgeordneten schlagen deshalb vor, dass die Lebensmittelproduzenten während jedes Produktionsstadiums sicherstellen müssen, dass ihr Herstellungsprozess mit Lebensmittel- und Landwirtschaftsrecht in Übereinklang steht, besonders was Lebensmittelsicherheit angeht.

Die Parlamentarier sprechen sich auch für eine genauere Definition der Befugnisse der Behörde aus, so dass auch Fälle abgedeckt werden, wo Lebensmittel und Tierfuttermittel gefährlich werden könnten, außerdem Lebensmittelsicherheitsangelegenheiten in Bezug auf GVO (genetisch verändernde Organismen) und Lebensmittelkennzeichnung.

Ein weiteres Anliegen des EP ist die Zusammensetzung des Verwaltungsrates der Behörde. Die Kommission schlug 16 Mitglieder vor; das EP ist jedoch der Ansicht, dass ein Rat von 12 Mitgliedern effektiver arbeiten kann. Diese sollten von der Kommission vorgeschlagen werden; zwei Repräsentanten der Lebensmittelindustrie und zwei Verbrauchervertreter sollten vorgesehen werden. Alle Ernennungen sollten auf Verdienste zurückgehen und durch eine Anhörung des Parlaments bestätigt werden. Die Treffen des Rates sollten öffentlich abgehalten werden.

Was die Finanzierung der Behörde angeht, so ist das Parlament der Ansicht, dass diese gesamtheitlich aus dem Gemeinschaftshaushalt vorgenommen werden sollte, um die Unabhängigkeit der Behörde zu gewährleisten. Jedoch sollte die Finanzierung der Behörde nur aus der Reserve übertragen werden, sobald eine zufriedenstellende Lösung für den Sitz und das effektive Funktionieren gefunden wurde. Ein weiterer Änderungsantrag fordert, dass das vorgeschlagene Schnellwarnsystem für Lebensmittel und Futtermittel unter die endgültige Verantwortung der Kommission fallen soll.

Abschließend wollen die Abgeordneten, dass das Parlament angehört wird, wenn endgültig über den Sitz der Behörde entschieden wird. Sie sind der Ansicht, dass der gewählte Ort in der Lage sein muss, die Unabhängigkeit der Behörde von der Kommission und von anderen Institutionen noch zu verstärken. Er sollte eine langjährige Tradition in Lebensmittelsicherheit haben, über eine gute wissenschaftliche Infrastruktur und Ausstattung im Bereich der Lebensmittelsicherheit und über gute Kommunikations- und Transportverbindungen verfügen. 

